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Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss, 02. April 2014

129. Änderung des Flächennutzungsplans „Konzentrationszonen 
für Windenergieanlagen im gesamten Stadtgebiet“



Auszug aus dem aktuellen FNP

4 Teilflächen mit ca. 65 ha
10 WEA  mit ca. 1 MW Leistung
1 WEA  mit 2,5 MW Leistung
Höhen: 100 m bis 120 m



Klimaschutz als übergeordnetes Ziel des Bundes und der Länder

Ziel NRW:  Steigerung des Anteil der Energieerzeugung aus Windenergie von 
gegenwärtig 4 % auf  mindestens 15 % bis zum Jahr 2020

=> Bestehendes Potenzial (ca. 0,6 % des Stadtgebiets) n ahezu ausgeschöpft !                 

Gründe für die vorliegende Änderung des FNP:

Leitbild für die zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Bad Salzu flen
bis 2015 :

- Förderung von ressourcenschonendem Bauen;

- Senkung des Energieverbrauchs in öffentlichen Einrichtungen, 
privaten Haushalten und Unternehmen;

- Förderung regenerativer Energien.



Grundsätzliche Privilegierung von Windenergieanlagen (WEA) im Außenbereich

Planungsrechtliche Ausgangslage



Grundsätzliche Privilegierung von Windenergieanlagen (WEA) im Außenbereich

„Planvorbehalt“ der Kommunen gemäß § 35(3) S. 3 BauGB 

Konzentrationsflächen (= positive Standortzuweisung) 

Ausschluss von WEA im übrigen Stadtgebiet (= negative Ausschlussfunktion)

=>  Fachlich fundiertes Gesamtkonzept – keine Willkürentscheidungen!

=>  Keine Verhinderungsplanung!

=>  Der Windenergie „substanziell Raum schaffen“.

Planungsrechtliche Ausgangslage



Grundsätzliche Privilegierung von Windenergieanlagen (WEA) im Außenbereich

„Planvorbehalt“ der Kommunen gemäß § 35(3) S. 3 BauGB 

Konzentrationsflächen (= positive Standortzuweisung) 

Ausschluss von WEA im übrigen Stadtgebiet (= negative Ausschlussfunktion)

=>  Fachlich fundiertes Gesamtkonzept – keine Willkürentscheidungen!

=>  Keine Verhinderungsplanung!

=>  Der Windenergie „substanziell Raum schaffen“.

=>  Mit Darstellung Windkonzentrationszonen wird nicht „Baurecht neu gegeben“ , 
sondern vorrangig „Baurecht an anderer Stelle genommen“ . 

Planungsrechtliche Ausgangslage



Vorgabe: ... der Windenergie substanziell Raum schaffen! (?)

OVG NRW

Kein allgemein verbindliches Modell, jedenfalls nicht nur Größenangaben bzw. nur Verhältnis 
Konzentrationszonen zu Potenzialflächen.

Gesamtbetrachtung: Umstände des Einzelfalls, örtliche Gegebenheiten …

VGH Kassel

3. Senat: Größenvergleich Verhältnis Stadtgebiet/Konzentrationsflächen

VGH Mannheim und VG Hannover

Verhältnis Konzentrationszonen zu Potenzialflächen (ohne harte Tabuzonen) = Indizwirkung
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Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW:

„Die Landesregierung erwartet, dass sich die Regionen und Kommunen bei Setzung eines 
Mindestziels nicht mit der Erfüllung des Minimums begnügen, sondern vielfach darüber 
hinausgehendes Engagement zeigen und damit eine Flächenkulisse von insgesamt ca. 2 % 
für die Windenergienutzung eröffnet wird.“ 



Aktuelle Rechtsprechung in NRW

OVG Münster, Urteil vom 01.07.2013 zum FNP der Stadt Büren (2 D 46/12.NE)

� „Harte“ Tabuzonen  – Kriterienkatalog eng gefasst (i.W. Wohnbauflächen, 
gemischte Bauflächen, Einzelstandorte, Infrastruktur, Wald, Naturschutzgebiete, 
Gesetzlich geschützte Biotope, Naturdenkmale)

� „Weiche“ Tabuzonen  - klare Abgrenzung und Abwägung! 

- Vorsorgeabstände möglich, aber Vorsicht bei pauschalen Abständen 

- Allgemeine Mindestabstände (z.B. 300 m) werden in Frage gestellt

- „In Befreiungslage hinein planen“ (LSG, WSG, ÜSG, FFH-Gebiete …)
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- Artenschutz

- Immissionsschutz (Schall, Schattenwurf etc.)

- Optisch bedrängende Wikung

Weitgehende Verlagerung in 
das Genehmigungsverfahren

=> Ergebnis: Deutlich größere Flächenkulisse für die Windenergienutzung!



Quelle: Kortemeier Brokmann

Schallschutz, Grundlage: TA Lärm

Beispiel: Einwirkungsbereich einer WKA mit 
einem Geräuschpegel  von 103 dB [A]

Außenbereich, Mischgebiet: 45 dB(A) nachts, 
ab ca. 280 m Entfernung eingehalten

Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) nachts,
ab ca. 410 m eingehalten

• Wohnnutzung im Außenbereich, vorläufig   300 m Puffer
• Siedlungsgebiete, vorläufig                          500 m Puffer

Abstand zu Siedlungsflächen und Wohnnutzungen

Grenzwerte nach TA Lärm sind einzuhalten, bei geringe ren Abständen 
müssen (und können) die Anlagen ggf. im lärmoptimierten Betrieb laufen 



Abstand 3-fach/+: 
voraussichtlich keine optisch 
bedrängende Wirkung 

Abstand 2,5-fach: Intensive 
Prüfung des Einzelfalls 
(Ausrichtung Wohnräume,Gärten)

Abstand 2-fach: Überwiegend
optisch bedrängende Wirkung 
der Wohnnutzung

Optisch bedrängende Wirkung 
in Baugenehmigungsverfahren 
= aber nur grobe Anhaltswerte!
Urteil OVG NRW vom 24.06.2010 



Vorsicht: (zu große) pauschale Abstände kritisch

Konflikt Streubebauung/WEA, 
aber Lage, Eigentümer …?



Beispiel: WKA mit Gesamthöhe 100 m, 
Vorbelastung durch Freileitung

Beispiel: Vorbelastung durch Infrastruktur



Flächenkulisse Vorentwurf:

ca. 630 ha

= ca. 6,3 % 

des Stadtgebiets

Wichtig:

Vorläufige Flächenkulisse 
für ersten Verfahrensschritt!



FNP-Änderungs verfahren - Vorgehensweise: 

Hinweis: Einzelfallprüfung im Baugenehmigungsverfahren!

Vorentwurf FNP mit Potenzialflächen (ca. 630 ha)
gemäß Potenzialflächenanalyse

=>  Frühzeitige Beteiligung §§ 3(1), 4(1) BauGB

Prüfung + vorläufige Abwägung …

Entwurf FNP mit Auswahl = Konzentrationsflächen

=>  Offenlage gemäß §§ 3(2) und 4(2) BauGB

=>  danach: Abwägung und Beschluss FNP-Änderung



Nordöstliches
Stadtgebiet

Wüsten

Fläche 1.1 = ca. 13 ha
Fläche 1.3 = ca. 50 ha
Fläche 2.4 = ca. 63 ha



Südöstliches
Stadtgebiet

Holzhausen

Retzen

Fläche 4.2 = ca. 37 ha
Fläche 4.6 = ca. 37 ha
Fläche 6.1 = ca. 79 ha
Fläche 6.4 = ca. 49 ha



Südwestliches
Stadtgebiet

Werl-Aspe

Lockhausen

Fläche 7.3 = ca. 40 ha
Fläche 9.2 = ca. 15 ha
Fläche 10.1 = ca. 67 ha



Aufstellungsbeschluss § 2(1) BauGB

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
§ 3(1) BauGB

Frühzeitige Behördenbeteiligung 
§ 4(1) BauGB

Beratung über eingegangene Anregungen
Offenlagebeschluss für Planentwurf

Offenlegung Planentwurf 
§ 3(2) BauGB

Beteiligung der Behörden 
§ 4(2) BauGB

Prüfung / Abwägung der eingegangenen Anregungen
Feststellungsbeschluss

Wirksamkeit mit Bekanntmachung § 6(5) BauGB

Erarbeitung Vorentwurf

Genehmigungsverfahren bei Bezirksregierung

Zeitliche Abfolge des Planverfahrens



Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit !



Backup



Aktuelle Rechtsprechung
Schlussfolgerungen aus dem Urteil des OVG Münster vom 01.07.2013 
zum FNP der Stadt Büren (2 D 46/12.NE) für die Planungspraxis:

� Abgrenzung „harter“ Tabukriterien:

=> Kriterien enger gefasst (i.W. Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Einzelstandorte, 
Infrastruktur, Wald, Naturschutzgebiete, Gesetzlich geschützte Biotope, Naturdenkmale)
grundsätzliche Zurückhaltung ist geboten ;

=>  Voraussetzung: auf Dauer tatsächliche und rechtliche Hindernisse;

=>  Ggf. für notwendig gehaltene Abstände sind i.d.R. keine harten Tabukriterien.

� Abstände zu Siedlungen und Wohnnutzungen im Außenbereich:

=>  Vorsorgeabstände aus Gründen des Immissionsschutzes  =  weiches Kriterium

=>  Optisch bedrängende Wirkung  =  Prüfung im Genehmigungsverfahren

� Wohnnutzungen im Außenbereich:

=>  Kritisch: allgemeine Mindestabstände (z.B. 300 m) werden in Frage gestellt.

=>  Verzicht auf Mindestabstände = erheblicher Aufwand in der Planungspraxis und in OWL  
irreführend; außerdem: in der Öffentlichkeit kaum vermittelbar;

=>  u.E. Mindestabstände sinnvoll und geboten.



� Artenschutz auf Ebene des FNP deutlich abgewertet :

=>  Artenschutzbelange werden auf die Genehmigungsebene verlagert;

=>  ggf. Konzentrationszonen im FNP, die in Genehmigungsverfahren u.U. nicht umgesetzt 
werden können - Lösbarkeit von Artenschutzkonflikten?

=>  Erste Reaktion der Landesregierung bzw. des LANUV: Leitfaden Umsetzung des  
Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von WEA in NRW

� Schutzgebiete:

=>  Errichtung von WEA in LSG, WSG oder ÜSG,  ggf. sogar in FFH-/Vogelschutz-
gebieten nicht grundsätzlich ausgeschlossen ;

=>  Prüfung, ob in Befreiungsmöglichkeiten hinein geplant werden kann;

=>  Erhöhter Prüfungsaufwand für Kommunen und Kreise/TÖB.

� Lineare Trassen/Verkehrswege:

=>  Trassen der Verkehrswege = hartes Tabukriterium;

=>  Schutzstreifen nur bei gesetzlich definierten Abständen (z.B. anbaufreie Zonen/BAB).

=>  Im Verfahren sollen TÖB/Versorgungsträger  klar Stellung beziehen ...




















